
 

*Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind im Sinne des § 3 Mindestlohngesetz für 
das Land Berlin (Landesmindestlohngesetz – LMiLoG Bln) diejenigen, die sich 
durch einen privatrechtlichen Vertrag verpflichtet haben, in 
sozialversicherungspflichtiger Form oder als geringfügig Beschäftigte gegen 
Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbstständiger Arbeit im Inland erbracht 
werden. 

 
 
 
 
-------------------------------------                                       Berlin,  
(Zuwendungsempfänger/in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 
Referat _ _ 
Martin-Luther-Straße 105 
10825 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Verpflichtungserklärung 
 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, allen Arbeitnehmern/innen* nach der aktuell gültigen 
Gesetzeslage ein Stundenentgelt mindestens in Höhe des jeweils gültigen 
Mindestlohns zu zahlen. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                  _______________________________ 
(Ort, Datum)                                                    (Rechtsverbindliche Unterschrift einer  
                                                                         zur rechtsgeschäftlichen Vertretung 
                                                                         befugten Person) 


